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Jakob Kuratli Hüeblin

Dem Kloster Pfäfers
zweimal geholfen
Das Kloster Pfäfers verzeichnete im frühen Mittelalter
die Namen seiner Wohltäterinnen und Wohltäter
in einem Gedenkbuch. Während des Investiturstreits im
12. Jahrhundert halfen diese Namen bei der Verteidigung
der Unabhängigkeit des Klosters.

Der Liber Viventium Fabariensis, das «Buch
der Lebenden» des Klosters Pfäfers, gilt
gemeinhin als das «wertvollste der erhaltenen

churrätischen Buchprodukte».1
Entsprechend gross ist das Interesse der

Forschung an dieser Handschrift,2 die seit
1973 als Faksimile3 und seit 2010 auch
online4 in hervorragender Bildqualität zur
Verfügung steht. Die Originalhandschrift
wird unter der Signatur «Codex Fabariensis

1» im Pfäferser Fonds des Stiftsarchivs
St. Gallen aufbewahrt.5 Aktuell ist in der
Reihe «Monumenta Germaniae Historica»

(MGH) eine kommentierte Neuedition des

Liber Viventium in Vorbereitung, die eine
solide wissenschaftliche Grundlage für
weitere interdisziplinäre Untersuchungen
legen soll. Die Aufmerksamkeit der
internationalen Forschungsgemeinschaft dürfte

dem Liber Viventium somit auch in den
kommenden Jahren gewiss sein.

Der Liber Viventium wird zur
Quellengattung der frühmittelalterlichen Ver-

brüderungs- beziehungsweise Gedenkbücher

gezählt. Diese Handschriften «dienten

der Aufzeichnung der Namen leben¬

der und verstorbener Personen und
Personengruppen, die mit der buchführenden
monastischen Gemeinschaft durch eine

Gebetsverbrüderung (fraternitas, confra-
ternitas) verbunden waren».6 Insgesamt
acht solcher Bücher sind auf dem europäischen

Festland überliefert, und zwar aus

den Klöstern Salzburg, St. Gallen (zwei
Exemplare), Reichenau, Pfäfers, Remire-

mont, Brescia und Corvey.7 Der Liber
Viventium nimmt aufgrund seiner Einrichtung

und Ausstattung eine besondere
Stellung ein, was in der Forschung teilweise
kontrovers diskutiert wird.8 Hier sollen
allerdings nicht die Besonderheiten des

Liber Viventium im Zentrum stehen,
sondern seine Funktion als Gedenkbuch, die

er mit den anderen überlieferten Exemplaren

teilt.9

Gebetsverbrüderung

Gedenk- beziehungsweise Verbrüderungsbücher

hatten die Funktion, die Namen

jener Personen in Erinnerung zu halten,
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für die sich ein Kloster zu beten verpflichtet
hatte. Dank der schriftlichen Aufzeichnung

konnten die versprochenen
Gebetsleistungen selbst bei einer unüberschaubar

grossen Anzahl von Namen (im
Reichenauer Gedenkbuch sind fast 40000
Personen verzeichnet) und über eine lange

Zeitdauer hinweg korrekt erbracht werden.

Dies war wichtig, denn man rechnete

damit, dass eine Unterlassung der
Gebetshilfe im Jenseits hart geahndet würde.

Als ältestes erhaltenes Zeugnis einer

vertraglich vereinbarten Gebetsverbrüderung

gilt der Gebetsbund von Attigny aus

dem Jahr 762. Er hat wohl einen wesentlichen

Einfluss auf die Entwicklung der

Verbrüderungsbücher und der frühmittelalterlichen

Gedenkpraxis gehabt.10 Anlässlich

der Synode in der Königspfalz Attigny
in den Ardennen vereinbarten 22 Bischöfe,

fünf Abtbischöfe und 17 Äbte, sich im
Todesfall gegenseitig mit Gebeten
beizustehen. Wenn jemand aus ihren Reihen

starb, hatten die anderen Vertragspartner
je eine Gebetsleistung von 100 Psaltern

und 100 Messen für die Seele des Verstorbenen

zu erbringen, die somit auf einen
raschen Aufstieg in den Himmel hoffen
durfte. Die Gebetsverpflichtungen betrafen

freilich nicht nur die Bischöfe und Äbte,

sondern auch die Gemeinschaften,
denen sie vorstanden. In der Folge haben
einzelne geistliche Kommunitäten auch
bilaterale Verbrüderungsverträge
abgeschlossen. Die Bodenseeklöster St. Gallen

und Reichenau zum Beispiel vereinbarten
im Jahr 800 umfangreiche Gebetshilfen
für den Fall, dass aus dem Nachbarkloster
die Nachricht vom Ableben eines Mitbruders

gemeldet wird.11

Auch im Liber Viventium ist auf den
Seiten 84 und 85 das Formular eines

Verbrüderungsvertrags überliefert. Der Eintrag

stammt zwar erst aus dem 11.

Jahrhundert, könnte «inhaltlich aber dem 9.

Jahrhundert entstammen».12 In dieser

Zeit - ungefähr ab 840 - wurden im Liber
Viventium zahlreiche Mönchslisten von
Klöstern eingetragen, die mit Pfäfers

verbrüdert waren - Disentis, St. Gallen,
Reichenau, um hier nur die bekanntesten zu

nennen. Das Konzept der Gebetsverbrüderung

muss im Kloster Pfäfers freilich
schon vor der Anlage des Liber Viventium

geläufig gewesen sein. Denn bereits unter
den Vertragspartnern des Gebetsbundes

von Attigny im Jahr 762 war der damalige
Pfäferser Abt Adalbertus persönlich
anwesend.13

Gemäss dem im Liber Viventium
überlieferten Verbrüderungsvertrag14
verpflichtete sich das Kloster Pfäfers, beim
Eingang einer Todesmeldung aus einer
verbrüderten Gemeinschaft sogleich alle

Kirchenglocken zu läuten, eine Vigil
(Nachtgebet) zu beten und danach während

sieben Tagen Vigilien und eine Messe

für die Seele des Verstorbenen Gott
darzubringen. Jeder einzelne Priester hatte
eine Privatmesse zu lesen, die übrigen Brü-



112 Jakob Kuratli Hüeblin

tà-l

7fi
' g vlORvloj Xic3,x)e TXJMr

"9-, $ *V-Z

der 50 Psalmen zu beten oder 50 Vaterunser,

falls sie die Psalmen nicht kannten.

Füreinander beten

Die Verbrüderungsverträge unter Klöstern

beziehungsweise geistlichen Kommunitäten

beruhten, wie die bisherigen Ausführungen

gezeigt haben, auf Wechselseitigkeit.

Der Pfäferser Verbrüderungsvertrag
hält ausdrücklich fest: «Das so Beschriebene

[Gebetsgedenken] schulden wir euch,

geliebte Brüder; dasselbe fordern wir
demütig von euch.»15 Angesichts der
Gewissheit, dass nach ihrem Ableben in
allen verbrüderten Klöstern intensiv für die

Aufnahme ihrer Seele in den Himmel
gebetet wurde, brauchten Angehörige einer

geistlichen Gemeinschaft - sowohl Männer

als auch Frauen - den Tod wenig zu

fürchten. Die gesicherte Gebetshilfe dürfte

bisweilen sogar den Ausschlag für einen
Eintritt ins Kloster gegeben haben.

Es ist verständlich, dass auch Laien
das Bedürfnis hatten, in das Gebetsgedenken

eines oder sogar mehrerer Klöster
eingeschlossen zu werden.16 Obwohl sie selber

weder Messfeiern noch genügend
Gebete als Gegenleistung in die Waagschale

legen konnten, war dies möglich. Die

Gebetsleistungen, welche die Klöster auf der

einen Seite erbrachten, konnten auf der

anderen Seite durchaus mit ungleichen
Leistungen aufgerechnet werden. «Denn
das Gebet ist eine soziale Gabe, eine
immaterielle soziale Gabe, die mit anderen,
auch materiellen Gaben getauscht wird:
mit Liegenschaften zum Beispiel, mit
kultischen Geräten, Alltagsgegenständen,

Laut Überschrift auf der Doppeiseite
124/125 sind im Liber Viventium Fabariensis

die Namen von Wohltätern des Klosters Pfä-

fers verzeichnet: Haec sunt nomina vivorum
vel defunctorum benefactorum de piano.
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Büchern.»17 Die Gebetshilfe für Laien war
ein zentraler Auftrag und gleichzeitig eine

wichtige Einkommensquelle von Klöstern,

ihr Geschäftsmodell sozusagen.
Im Liber Viventium sind Hunderte

von Laiennamen verzeichnet. Welche

Gegenleistungen sie erbrachten, um in das

Gebetsgedenken der Pfäferser Mönche
aufgenommen zu werden, bleibt indessen

unklar; sie dürften unterschiedlich gewesen

sein. Im Gegensatz zum
Verbrüderungsvertrag, den das Kloster mit geistlichen

Gemeinschaften einging, findet sich

im Liber Viventium jedenfalls kein
standardisiertes Muster für eine Vereinbarung
mit Laien. Auch individuelle Abmachungen

in Form von Urkunden sind im
Pfäferser Archiv nicht überliefert. Trotzdem
ist anzunehmen, dass Einträge von Laien

im Liber Viventium in der Regel aufgrund
einer materiellen Gegenleistung erfolgten.

In den Traditionsnotizen des Klosters

Weißenburg im Elsass spiegelt sich
wiederholt die Erwartung der Schenker, dass

ihr Name im klösterlichen Gedenkbuch

eingetragen werde.18 Ein Gebet im
Salzburger Verbrüderungsbuch deutet ebenfalls

darauf hin, dass sich Laien mit
materiellen Gaben die Gebetshilfe der Mönche
gesichert haben: «Gedenke, Herr, der Diener

und Dienerinnen [...], die mit ihren
Almosen sich diesem heiligen Ort anempfohlen

haben, deren Namen im Lebensbuch

verzeichnet sind und auf dem heiligen

Altar liegen.»19 Im Gedenkbuch des

Klosters Reichenau gibt es Namenlisten,
die ausdrücklich als Freunde beziehungsweise

Gönner der Mönchsgemeinschaft
ausgewiesen sind, ohne jedoch nähere
Details preiszugeben.20
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Im Jahr 1116 stellte Papst Paschalis II. in einer Bulle fest,

dass das Kloster Pfäfers nicht von Königen oder Kaisern, sondern

von anderen frommen Menschen ausgestattet worden sei.
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Wohltäter des
Klosters Pfäfers

Offenbar hat auch das Kloster Pfäfers die
Namen seiner Wohltäterinnen und Wohltäter

in seinem Gedenkbuch festgehalten.
So legen es jedenfalls die Überschriften
der Namenlisten auf den Seiten 124/125
und 134/135 des Liber Viventium nahe.
Die Doppelseite 124/125 ist in roter Tinte
mit dem Hinweis Haec sunt nomina vivo-

rum vel defunctorum benefactorum de piano
überschrieben: «Dies sind die Namen der

lebenden und verstorbenen Wohltäter aus

der Ebene.» Die «Ebene» bezeichnet das

Talgebiet der heutigen Bündner
Herrschaft, des Sarganserlandes, des Liechtensteiner

Oberlandes sowie Werdenbergs.
Die Doppelseite 134/135 trägt die
Überschrift Haec sunt nomina benefactorum vi-

vorum vel defunctorum de tobrasca; sie

enthält die Namen der Wohltäter des Klosters
Pfäfers aus dem Bündner Vorderrheintal.
Möglicherweise enthalten auch die
jeweils folgenden Seiten im Liber Viventium
noch Namen von «lokalen» Gönnerinnen
und Gönnern, wobei jedoch explizite
Überschriften fehlen.21 Die ältesten

Eintragungen auf den Benefactores-Seiten des

Liber Viventium stammen aus dem 9.
Jahrhundert. Ob sich unter den damals
verzeichneten Namen auch solche aus dem
8. Jahrhundert befinden, vielleicht sogar
solche von Gönnerinnen und Gönnern
aus der Gründungszeit des Klosters, konnte

bisher nicht nachgewiesen werden. Wie
schon erwähnt fehlt im Pfäferser Archiv
eine urkundliche Überlieferung, mit der
das Namenmaterial verglichen werden
könnte.

Hilfe im Investiturstreit

Die im Liber Viventium als Wohltäter des

Klosters Pfäfers überschriebenen Namenlisten

lassen sich nicht näher fassen. Wir
kennen weder den genauen Zeitpunkt
noch die Art der Wohltaten, welche die

eingetragenen Personen respektive
Personengruppen der Mönchsgemeinschaft
erwiesen haben. Dieses Ziel verfolgte der
Liber Viventium in seiner Funktion als

Gedenkbuch aber auch gar nicht; er war
vielmehr dazu da, die Namen jener Personen

in Erinnerung zu behalten, denen die
Mönche - aus welchen Gründen auch
immer - ihre Gebetshilfe versprochen
hatten.22 Im 12. Jahrhundert erhielten die Be-

nefactores-Listen im Liber Viventium für
das Kloster dann aber eine Bedeutung, die

über das Gebetsgedenken hinausging. Die

Listen der Wohltäterinnen und Wohltäter
halfen im Kontext einer Auseinandersetzung,

den Nachweis der vollständigen
Unabhängigkeit des Klosters Pfäfers von
jeglicher königlichen oder kaiserlichen
Einflussnahme zu erbringen.

Ende des 11. Jahrhunderts schenkte

Heinrich IV. das Kloster Pfäfers dem
Bischof von Basel, der im Investiturstreit auf
der kaiserlichen Seite stand, und 1114

erneuerte Heinrich V. diese Übertragung.23
Der Pfäferser Abt Gerold, der päpstlichen
Partei verpflichtet, focht diesen Eingriff
der weltlichen Herrscher in die Souveränität

seines Klosters vehement an. Er reiste

persönlich nach Rom an die Kurie, um die

Unabhängigkeit der Abtei Pfäfers mit
einschlägigen Beweisstücken zu verteidigen.
Am 29. Januar 1116 stellte Papst Paschalis

II. eine Bulle (Urkunde) aus.24 Darin bestä-
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tigte er nicht nur die Freiheit sowie die
Rechte und Besitzungen des Klosters Pfä-

fers, sondern stellte auch fest, dass es

keinem König oder Kaiser erlaubt sei, die Abtei

oder ihren Besitz einem anderen Kloster

oder einer anderen Person zu verleihen
oder gar in Eigentum zu übergeben. Das

Kloster Pfäfers sei nämlich nicht von
Königen oder Kaisern, sondern von anderen
frommen Männern gestiftet worden, und
es habe seine materielle Ausstattung nicht
durch grosszügige königliche Geschenke,
sondern durch die Wohltätigkeit anderer
frommer Leute erhalten.

Obwohl der Liber Viventium in der
Bulle von 1116 nicht ausdrücklich
erwähnt wird, so scheint es dennoch
naheliegend, dass Abt Gerold dem päpstlichen
Gericht die Listen der Pfäferser Benefacto-
res vorgelegt haben könnte. Laien, darunter

auch Frauen und Männer aus dem
Gebiet des heutigen Werdenberg, hätten
damit nicht nur bei der frühen materiellen

Ausstattung und wirtschaftlichen
Absicherung des Klosters Pfäfers mitgeholfen,
sondern Jahrhunderte später auch seine

Unabhängigkeit gesichert.

Jakob Kuratli Hüeblin ist stellvertretender Amtsleiter
im Stiftsarchiv St. Gallen, wo das Archiv und die

Handschriftenbibliothek des 1838 aufgehobenen
Klosters Pfäfers aufbewahrt werden.
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